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Stadt Karben –Bebauungsplan Nr. 226 „Ortskern Klein-Karben“ 

Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 226 „Ortskern 
Klein-Karben“ der Stadt Karben 

An der frühzeitigen Unterrichtung gem. § 4 (1) BauGB in der Zeit vom 09.09.2019 bis 18.10.2019 wurden 60 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt (s. Anlage). 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB fand in der Zeit vom 09.09.2019 bis 
18.10.2019 statt. 

32 Behörden und sonstige Träger haben geantwortet, davon haben 20 Behörden oder sonstige Träger An-
regungen vorgebracht.  

Seitens der Öffentlichkeit wurden 3 Anregungen vorgebracht. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der aufgeführte Hinweis wird in der Planzeichnung des Bebauungsplans ergänzt. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Begründung: 

Die Vorgaben der RASt06 behandeln den Entwurf und die Gestaltung von Erschlie-
ßungsstraßen sowie angebauter Hauptverkehrsstraßen und anbaufreier Hauptver-
kehrsstraßen mit plangleichen Knotenpunkten. Sichtfelder nach Kapitel 6.3.9.3 stel-
len gemäß der RASt 06 Entwurfselemente für die Bemessung von Fahrbahnquer-
schnitten dar. Bei der Landesstraße L 3205 handelt es sich um eine bestehende öf-
fentliche Straße.   

Nach Kapitel 6.3.9.3 der RASt06 müssen an Knotenpunkten, Rad-/ Gehwegüber-
fahrten und Überquerungsstellen für wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und Fuß-
gänger Mindestsichtfelder zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sicht-
hindernissen, parkenden Fahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten 
werden. Bäume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb der 
Sichtfelder möglich. Sie dürfen wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbie-
gen oder kreuzen wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Kraftfahrzeuge oder nichtmo-
torisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht verdecken.  

Die bestehenden Sichtverhältnisse an den Knotenpunkten, Rad-/ Gehwegüberfahr-
ten und Überquerungsstellen für wartepflichtige Kraftfahrer, Radfahrer und Fußgän-
ger, werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht geändert, da be-
reits im Bestand an den Knotenpunkten, Rad-/ Gehwegüberfahrten und Überque-
rungsstellen entlang des innerhalb des Plangebietes befindlichen Teilabschnitts der 
Landesstraße L 3205 überwiegend eine grenzständige Bebauung vorhanden ist.  

Durch die straßenbegleitenden Gehwege sind ausreichende Sichtfelder an den 
Gemeindestraßeneinmündungen vorhanden. Die Eintragung von freizuhaltenden 
Sichtfeldern in den Bebauungsplan wird als nicht erforderlich angesehen, da diese 
sich in Bezug auf die Gemeindestraßeneinmündungen im Bereich der öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen befinden und nicht im Bereich privater Bauflächen. Ein ent-
sprechender Hinweis zur Freihaltung von Sichtfeldern an den Gemeindestraßen-
einmündungen gemäß RASt06 wird in den Textteil des Bebauungsplans aufge-
nommen.  

Für die privaten Grundstückszufahrten ist die Freihaltung von Sichtfeldern aufgrund 
der historisch bedingten grenzständigen und engen Bebauung im Bestand nicht 
möglich. Die zentrale Zielsetzung und Planveranlassung des Bebauungsplans be-
steht darin, die bestehende und charakteristische Ortskernstruktur planungsrechtlich 
zu sichern und ortskernkompatible, gemischte Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen. Die Freihaltung von Sichtfeldern ist daher auch in Zukunft nicht möglich. 
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Die RASt 06 stellt eine Richtlinie und keine fachgesetzliche Regelung dar und ist 
daher prinzipiell abwägungsfähig. Im vorliegenden Fall überwiegen die stadtgestal-
terischen Belange in der Abwägung.  

Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Siehe Änderungsvorschlag zu 1. 

Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Umgestaltungen der Landesstraße 3205 sind nicht Gegenstand des Bauungsplans. 
Die Berücksichtigung erfolgt im Rahmen der Realisierung. 

Änderungsvorschlag zu 4: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein Hinweis bezüglich der Emissionen durch den Straßenverkehr wird in den Bau-
ungsplan aufgenommen. 

Änderungsvorschlag zu 5: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der derzeitige 8. Bauabschnitt der Ausbaumaßnahme L3205 OD Klein-Karben be-
findet sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans.  
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Ein Hinweis auf die Lage des Plangebietes innerhalb der qualitativen Schutzzone I 
des Oberhessischen Heilquellenschutzgebietes (WSG-ID 440-088) wird in den Text-
teil des Bebauungsplans aufgenommen. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Der im Bebauungsplan enthaltene Hinweis zur Sicherung von Bodendenkmälern 
wird um die vorgebrachten Hinweise ergänzt. 
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Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Das Plangebiet befindet sich in der bebauten Ortslage des Stadtteils Klein-Karben 
und ist hinsichtlich der Löschwasserversorgung grundsätzlich erschlossen. 

Für das Plangebiet kann die erforderliche Löschwassermenge von 1.600 l/min. = 96 
m³/h für einen Zeitraum von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar bei Ent-
nahme aus 2 Hydranten in einem Umkreis von 100-200 m um das jeweilige Objekt 
zur Verfügung gestellt werden. Aus dem Hydranten an der Ecke Rathausstraße / 
Marienstraße kann z.B. eine Löschwassermenge von 91,5 m³/h über einen Zeitraum 
von 2 Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar entnommen werden. Aus dem Hyd-
ranten an der Ecke Rendeler Straße / Marienstraße, der lediglich rund 100 m von 
dem Hydranten an der Ecke Rathausstraße / Marienstraße entfernt liegt, kann eine 
Löschwassermenge von 89,3 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden bei einem 
Fließdruck von 1,5 bar entnommen werden. Die Löschwasserversorgung ist als ge-
sichert anzusehen. Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend er-
gänzt. 
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Änderungsvorschlag zu 4: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

 

Änderungsvorschlag zu 5: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Das Plangebiet befindet sich in der bebauten Ortslage des Stadtteils Klein-Karben 
und ist verkehrlich erschlossen. Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises 
erfolgt im Rahmen zukünftiger Umbaumaßnahmen.  

Änderungsvorschlag zu 6: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Festsetzung wird entsprechend ergänzt. 

Änderungsvorschlag zu 7: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Planung wurde der Artenschutz weder „ab- noch weggewägt“, son-
dern in einer für die Planung erforderlichen Tiefe abgearbeitet. Die Verbote des § 44 
Abs. 1 BNatSchG sind unmittelbar geltendes Recht, einer Aufnahme als planungs-
rechtliche Festsetzung in den Bebauungsplan bedarf es daher nicht.  
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Auch nach derzeitigem Rechtszustand (§ 34 BauGB) ist die Bauherrschaft im Rah-
men von Abriss-, Umbau- oder Neubauarbeiten verpflichtet, artenschutzrechtliche 
Belange zu berücksichtigen. Jedoch hat diese Verpflichtung auf dieser Ebene bis-
lang keinen Eingang in die Bauordnung oder den Bauvorlagenerlass gefunden. Im 
Rahmen der Bauleitplanung ist nachzuweisen, dass die spätere Umsetzung des 
Bebauungsplans nicht zwangsläufig gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestän-
de verstößt und der Bebauungsplan somit unwirksam wäre. 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Potentialeinschätzung wurde festgestellt, 
dass bezüglich der Tiergruppe der Fledermäuse zwar eine Zerstörung von Lebens- 
oder Ruhestätten oder Tötung von Individuen momentan nicht vollständig ausge-
schlossen werden kann, der Artenschutz hier jedoch auf Ebene des Bau-/ Abrissan-
trags individuell entscheidend ist. Auch bei der Gruppe der Vögel ist ein Wegfall von 
Nistmöglichkeiten im Bereich von Gebäuden oder innerhalb der größeren Gärten 
möglich. Unter Berücksichtigung von Rodungszeiten (siehe Festsetzung 12.4) kann 
die Möglichkeit der Zerstörung von Fortpflanzungsstätten hier jedoch minimiert wer-
den. 

Zudem werden im Rahmen der Planung wichtige Freiflächen und Einzelbäume 
durch Erhaltungsfestsetzung dauerhaft gesichert, so dass insgesamt die Durchgrü-
nung des Gebietes und damit auch die Lebensräume für Tiere und Pflanzen lang-
fristig geschützt werden. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass im Zuge der Planung nicht im Detail beurteilt 
werden kann, welche artenschutzrechtlichen Maßnahmen erforderlich werden, da 
weder Umfang noch Zeitpunkt von - nach Bebauungsplan möglichen - Bauarbeiten 
bekannt sind. 

Die Verlagerung der ggf. erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen auf die 
Ebene das Baugenehmigungs- bzw. anzeigeverfahrens ist daher sachgerecht, vor 
allem bei Angebotsbebauungsplänen, die erst mittel- bis langfristig verwirklicht wer-
den.  

Zur Verdeutlichung, dass die aufgeführten Hinweise unmittelbar gelten, werden die-
se unter Punkt D.2 (nachrichtliche Übernahmen von nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften getroffenen Festsetzungen) eingefügt. 
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Änderungsvorschlag zu 8: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Der Umweltbericht wird in den Kapiteln 2.2.2.1 und 3.3 unter Berücksichtigung des 
Änderungsvorschlages zu 7 entsprechend aktualisiert. 

Ein Abarbeiten nach dem Leitfaden erfolgt aus den in dem Änderungsvorschlag zu 7 
genannten Gründen jedoch nicht. 

 
 
 

Änderungsvorschlag zu 9: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die genannten Arten verbleiben in der (beispielhaften) Liste, da im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans auch größere nicht bebaubare Grundstücksfreiflächen sowie 
Freizeitgärten vorhanden sind, in denen diese Arten gepflanzt werden können. 

Die Stadt Karben prüft, wo im öffentlichen Bereich zusätzlich Bäume gepflanzt wer-
den können (vgl. Empfehlung in Kapitel F.7.2). 
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Änderungsvorschlag zu 10: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs wird geprüft, inwiefern 
Vermaßungen sinnvoll eingefügt werden können. Da der Bebauungsplan nach Sat-
zungsbeschluss maßstabsgerecht ausgefertigt wird, ist eine umfängliche Verma-
ßung der Planzeichnung, insbesondere der einzelnen, sehr heterogenen Bauflä-
chen, jedoch nicht erforderlich und sinnvoll.  

Änderungsvorschlag zu 11: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die bauordnungsrechtlichen Belange (u.a. zum Brandschutz), finden im Rahmen 
konkreter Vorhabenrealisierungen Berücksichtigung.  

Änderungsvorschlag zu 12: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die Mauern vor der Kirche bzw. am Spritzenhaus werden in der Planzeichnung ent-
sprechend als denkmalgeschützte Anlagen dargestellt und nachrichtlich in die Pla-
nung übernommen. 
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Änderungsvorschlag zu 13: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Begründung: 

Für die Kirchgasse 16 und 20, die Rathausstraße 5 sowie die Rendeler Straße 23 
werden die fehlenden Firstrichtungen in die Planzeichnung des Bebauungsplans 
übernommen. Die Liegenschaft Rathausstraße 7, 9 und 11 befindet sich in städti-
schem Eigentum. Die Liegenschaft soll zeitnah neu geordnet werden. Da in diesem 
Zusammenhang aufgrund der Lage innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtan-
lage „Klein-Karben“ eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde erfol-
gen soll, wird auf die Festsetzung von Firstrichtungen verzichtet. 

Änderungsvorschlag zu 14: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans übernommen. 
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Änderungsvorschlag zu 1 - 4: 

Den Anregungen wird gefolgt. 

Begründung: 

Der im Bebauungsplan enthaltene Hinweis zur Sicherung von Bodendenkmälern 
wird um die vorgebrachten Hinweise ergänzt. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Begründung: 

Der generelle Ausschluss von Photovoltaikanlagen auf Kulturdenkmälern und die 
Begrenzung der Anbringung von Photovoltaikanlagen im Bereich von Gesamtanla-
gen auf öffentlich nicht einsehbare Bereiche, lässt sich städtebaulich nicht begrün-
den. Hier ist vielmehr eine Einzelfallentscheidung im Rahmen der Genehmigungs-
pflicht gemäß § 18 HDSchG erforderlich. Ein Hinweis auf die Genehmigungspflicht 
gemäß § 18 HDSchG wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenommen.  

Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenom-
men. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Jüdischen Friedhöfe oder Begräb-
nisstätten. Es fallen auch später keine Erschließungskosten, -beiträge oder sonstige 
Kosten für Jüdische Friedhöfe an. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird gefolgt. 

Begründung: 

Die artenschutzrechtlichen Hinweise werden unter Punkt D.2 aufgenommen. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Da die Errichtung von Photovoltaikanlagen innerhalb der denkmalgeschützten Ge-
samtanlage mit den Belangen des Denkmalschutzes kollidiert, wird lediglich eine 
Empfehlung unter Punkt E aufgenommen. 

Änderungsvorschlag zu 3:  

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.  

Begründung:  

Im Anschluss an die Prüfung und Entscheidung über die vorgebrachten Anregungen 
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 2 BauGB werden die nach § 
3 Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannten Verbände über den erfolgten Beschluss 
zu ihrer Stellungnahme benachrichtigt. Eine Benachrichtigung über die Prüfung und 
Entscheidung über die vorgebrachten Anregungen im Rahmen des frühzeitigen Be-
teiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgt nicht. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die bestehenden und geplanten Anlagen der Netzdienste Rhein-Main GmbH befin-
den sich im Bereich öffentlicher Straßenverkehrsflächen. Die planungsrechtliche 
Absicherung privater Hausanschlüsse sowie von Leitungstrassen im Bereich öffent-
licher Verkehrsflächen ist auf der Ebene des Bebauungsplans nicht erforderlich. Die 
Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisierung. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der folgende Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans übernommen: 

Schutz bestehender und geplanter Leitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich bestehender und geplanter Leitungen 
sind entsprechende Maßnahmen gemäß den technischen Anforderungen des 
jeweiligen Versorgungsträgers zum Schutz der Leitungen zu treffen. 

Änderungsvorschlag zu 3 – 4: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Hinweise erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die bestehenden Anlagen sowie 20 kV- und 0,4 kV-Kabel der OVAG Netz GmbH 
befinden sich im Bereich öffentlicher Straßenverkehrsflächen. Die planungsrechtli-
che Absicherung privater Hausanschlüsse sowie von Leitungstrassen im Bereich öf-
fentlicher Verkehrsflächen ist auf der Ebene des Bebauungsplans nicht erforderlich. 

Die im Gebiet vorhandene Transformatorenstation wird in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans als Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung 
Elektrizität festgesetzt und im Bestand planungsrechtlich gesichert. Der ungehinder-
te Zugang zur Transformatorenstation wird durch den Bebauungsplan nicht beein-
trächtigt. 

Änderungsvorschlag zu 2: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

Änderungsvorschlag zu 3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Der folgende Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans übernommen: 

Schutz bestehender und geplanter Leitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich bestehender und geplanter Leitungen 
sind entsprechende Maßnahmen gemäß den technischen Anforderungen des 
jeweiligen Versorgungsträgers zum Schutz der Leitungen zu treffen. 
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Änderungsvorschlag zu 4 - 5: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregungen erfolgt im Rahmen der Reali-
sierung. 

Änderungsvorschlag zu 6: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist kein externer Ausgleich erforder-
lich. 

Änderungsvorschlag zu 7: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Gemäß § 3 Abs. 2 der Stellplatzsatzung der Stadt Karben ist bei der Errichtung von 
Parkplätzen in Schräg- oder Senkrechtaufstellung eine Stellplatzbreite von mindes-
tens 2,50 m (in Anlehnung an die Empfehlung für Anlagen des ruhenden Verkehrs 
EAR 05, Blatt 21 Tabelle 4.3.1., Stand 11.2014) zu realisieren. 

Die Berücksichtigung des vorgebrachten Hinweises erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 

Begründung: 

Die Berücksichtigung der vorgebrachten Anregung erfolgt im Rahmen der Realisie-
rung. 

 

 

 



Stadt Karben –Bebauungsplan Nr. 226 „Ortskern Klein-Karben“ 26

Anregungen                                                                   Brief Nr. 42 Änderungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stadt Karben –Bebauungsplan Nr. 226 „Ortskern Klein-Karben“ 27

Anregungen                                                                   Brief Nr. 44 Änderungsvorschlag 
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Änderungsvorschlag zu 1:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Ein entsprechender Hinweis wird in den Textteil des Bebauungsplans aufgenom-
men.  

Änderungsvorschlag zu 2:  

Der Anregung wird gefolgt.  

Begründung:  

Die vorgebrachte Stellungnahme findet im Rahmen der weiteren Erarbeitung des 
Bebauungsplans Berücksichtigung. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die Dichte des Plangebietes ist durch die historischen Hofreitenstrukturen geprägt, 
deren Erhalt es zu gewährleisten gilt. Da es sich beim Ortskern „Klein-Karben“ um 
ein zusammenhängendes Stadtquartier handelt, wird für den überwiegenden Teil 
des Plangebietes eine einheitliche Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt. Die 
GRZ von 0,6 gilt unabhängig von der Grundstücksgröße für alle Grundstücke inner-
halb der Besonderen Wohngebiete WB 4 und WB 5. Die geordnete bauliche Ent-
wicklung von im Bestand geringer verdichteten Grundstücken erfolgt über die kon-
krete Anordnung der Baufenster. Dementsprechend erfolgt durch die getroffenen 
Festsetzungen keine Benachteiligung der Bebaubarkeit von größeren Grundstü-
cken. 

Zusätzlich zur Definition eines verträglichen Maßes der baulichen Nutzung erfolgt 
die Regelung der städtebaulichen Dichte des Plangebietes durch die Festsetzung 
der höchstzulässigen Zahl der Wohneinheiten in Abhängigkeit zur Grundstücksgrö-
ße. Durch diese in Abhängigkeit zur Grundstücksgröße gestaffelte Regelung soll 
gewährleistet werden, dass keine übermäßige Verdichtung des Plangebietes durch 
z.B. viele kleine Wohneinheiten in einem Haupt- oder Nebengebäude erfolgt. Unter 
Berücksichtigung größerer, zusammenhängender Grundstücke, wie die des Ein-
wenders, erfolgt die Anpassung der Festsetzung zur höchstzulässigen Zahl der 
Wohneinheiten im Bebauungsplanentwurf. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Die bestehenden Hofreiten mit Haupthäusern und Nebengebäude sind in der Plan-
zeichnung des Bebauungsplans als Bestandsgebäude dargestellt. Die aufgeführte 
Fläche mit einer Gesamtgröße von knapp 2.600 m² befindet sich im städtischen Be-
sitz. Die Bausubstanz ist überwiegend in einem sanierungsbedürftig schlechten bis 
nahezu abgängigen Zustand. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen eine zukünftigen teilweise oder voll-
ständige Neubebauung des Areals ermöglichen, mit der Zielsetzung die charakteris-
tische städtebauliche Struktur des Ortskerns Klein-Karben zu sichern. Diesbezüglich 
sind insbesondere die - der ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzung entsprechend 
– historischen Hofreitenstrukturen zu erhalten bzw. wiederherzustellen, die das städ-
tebauliche Erscheinungsbild des Plangebietes in weiten Teilbereichen prägen. Es ist 
unter anderem sicherzustellen, dass sich potenzielle Neubauten als Ersatz für 
Haupt- oder Nebengebäude in die historisch gewachsene Struktur einfügen. In die-
sem Zusammenhang sind Grenzen für ein verträgliches Maß der baulichen Nutzung 
des Plangebietes einzuhalten. Zudem liegen die Grundstücke Rathausstraße 7 - 11 
zu großen Teilen innerhalb der denkmalgeschützten Gesamtanlage „Klein-Karben“ 
gem. § 2 Abs. 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz – HDSchG. Die Belange des 
Denkmalschutzes sind für den Fall einer Neubebauung der Grundstücke zu berück-
sichtigten, unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans. 

Die großzügige Gestaltung des Baufensters gewährleistet eine architektonische Ge-
staltungsfreiheit im Hinblick auf die Schaffung von zeitgemäßem innerörtlichem 
Wohnraum bei gleichzeitiger Entwicklung einer hohen Standort- und Freiflächenqua-
lität unter Einbeziehung der umliegenden Strukturen. 

Entsprechend der historisch bedingten ortstypischen Bebauungsstruktur setzt der 
Bebauungsplan Baulinien an den Grundstücksgrenzen zu den öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen hin fest und sichert somit die straßenständige Bebauung. Gleichzei-
tig wird die ortstypische Bebauung durch die Festsetzung von maximal zwei zulässi-
gen Vollgeschossen sowie die Ausbildung von Satteldächern bzw. Walmdächern 
gesichert. 
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Änderungsvorschlag zu 1: 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Begründung: 

Nach § 20 Abs. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) gelten als Vollgeschosse Ge-
schosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind oder auf ihre 
Zahl angerechnet werden. Nach § 2 Abs. 5 S. 1 Hessische Bauordnung (HBO) sind 
Geschosse oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr 
als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragen, sonst sind sie Kellergeschos-
se. Nach § 2 Abs. 5 S. 3 HBO sind Vollgeschosse oberirdische Geschosse, die eine 
Höhe von mindestens 2,30 m haben. 

Die Vollgeschossregelung der HBO ist prinzipiell anzuwenden und kann durch den 
Bebauungsplan nicht außer Kraft gesetzt werden. § 20 BauNVO enthält keine Er-
mächtigungsgrundlage zur abweichenden Definition des Begriffs des Vollgeschos-
ses auf der Ebene des Bebauungsplans. Dieser Auffassung hat das Oberverwal-
tungsgericht Niedersachsen mit seinem Urteil vom 08.07.2019 (Aktenzeichen: 1 K 
2869/97) grundsätzlich zugestimmt: „§ 20 BauNVO verweist zur Definition des Voll-
geschossbegriffs auf die Bauordnungen der Länder. § 2 Abs. 4 NBauO definiert den 
Begriff des Vollgeschosses. Soweit der Bebauungsplan von diesem Begriff abwei-
chend einen "eigenen" Vollgeschossbegriff hinsichtlich der Nutzung in den "Keller-
geschossen" verwendet, fehlt es deshalb ebenfalls an einer Rechtsgrundlage.“ Die 
Definition des Begriffs des Vollgeschosses abweichend von den Regelungen der 
HBO auf der Ebene des Bebauungsplans ist somit rechtswidrig.  

In der Begründung zum Bebauungsplan ist aufgeführt, dass die Wohngebäude im 
Bestand des Plangebietes zum Großteil zwei Vollgeschosse aufweisen. Dies stellt 
die städtebaulich prägende Struktur des Plangebietes dar. Diese soll auch in Zu-
kunft durch die Begrenzung der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf 
zwei planungsrechtlich gesichert werden.  

Die Überprüfung der Bauakten sowie vor Ort hat ergeben, dass die direkt benach-
barte Bebauung (Dortelweiler Straße 3, 5 und 7 sowie Rathausstraße 2 und 4) zwei 
Vollgeschosse aufweisen. Eine Dreigeschossigkeit ist hier nicht vorhanden.  

Sollte im Bestand eine Dreigeschossigkeit nach den Regelungen der Hessischen 
Bauordnung durch ein sehr hohes Kellergeschoss vorhanden sein, erhält diese Be-
standsschutz. Bei einer Neubebauung ist das Kellergeschoss als Nicht-
Vollgeschoss auszubilden, ansonsten wird es als Vollgeschoss angerechnet. Durch 
diese Regelung soll die Höhenentwicklung des Plangebietes auf ein verträgliches 
Maß begrenzt werden.  
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Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfährt der Grundstückseigentümer 
der genannten Liegenschaft grundsätzliche keine Nachteile im Hinblick auf die bau-
liche Ausnutzung seines Baugrundstückes. Durch die festgesetzte Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,6, die festgesetzte Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2, die fest-
gesetzte Zahl der Vollgeschosse von zwei sowie die Größe des Baufensters (das 
noch Erweiterungsmöglichkeiten der bestehenden Bebauung zulässt), ist eine an-
gemessene Ausnutzung des Baugrundstücks möglich, die sich in die städtebaulich 
prägende Umgebungsbebauung einfügt.   
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Beteiligung  
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 

09.09. – 18.10.2019 

Stadt: Karben Bebauungsplan Nr. 226  
„Ortskern Klein-Karben“  

Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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1. Amt für Bodenmanagement Büdingen 
Bahnhofstraße 33 
63654 Büdingen 

17.09.19 X   

2. Avacon AG 
Prozesssteuerung – DGP 
Wattenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

    

3. Avacon Netz GmbH 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

11.09.19  X  

4. Botanische Vereinigung für 
Naturschutz Hessen e.V. 
Herrn Dr. Jörg Weise 
Schiffenberger Weg 14 
35435 Wettenberg 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

5. Bund für Umwelt und Naturschutz  
Kreisverband Wetterau 
Herrn Dieter Nölle 
Schloßstr. 72 
61184 Karben 

    

6. Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) 
Landesverband Hessen e.V. 
Geleitsstraße 14 
60599 Frankfurt 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

7. Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat Infra I 3 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn 

    

8. Deutsche Gebirgs- und 
Wandervereine  
Landesverband Hessen e.V. 
Verteilerstelle Götz 
Erbismühler Weg 25 
61276 Weilrod 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

9. Deutsche Telekom Technik GmbH 
TNL Südwest PTI 34 
Jahnstr. 54 - 64 
63150 Heusenstamm 

07.10.19  X  

10. Evangelisches Pfarramt Klein-Karben 
Am Lindenbaum 6 
61184 Karben 

    

11. Gemeinde Niederdorfelden 
Burgstr. 5 
61138 Niederdorfelden 

    

12. Gemeinde Schöneck 
Herrnhofstr. 8 
61137 Schöneck 

16.09.19  X  



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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13. Gemeinde Wöllstadt 
Paul-Hallmann-Straße 3 
61206 Wöllstadt 

    

14. Hessen Mobil Gelnhausen 
Gutenbergstr. 2-4 
63571 Gelnhausen 

18.10.19 X   

15. Hessische Gesellschaft  
für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
Lindenstraße 5 
61209 Echzell 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

16. Industrie- und Handelskammer 
Postfach 10 04 55 
61144 Friedberg 

15.10.19  X  

17. Kath. Pfarramt St. Bonifatius 
Karbener Weg 2 
61184 Karben 

    

18. Kreisausschuss des Wetteraukreises 
Fachdienst 4.1 Strukturförderung und 
Umwelt 
z. Hd. Herrn Dr. Fertig 
Europaplatz 
61169 Friedberg 

17.10.19 X   

19. Kreishandwerkerschaft  
des Wetteraukreises 
Am Edelspfad 1 
61169 Friedberg 

    

20. hessenARCHÄOLOGIE 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen  
Abt. Archäologische Denkmalpflege 
Schloss Biebrich / Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

23.09.19 X   

21. Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
Abt. Baudenkmalpflege 
Schloss Biebrich/Ostflügel 
65203 Wiesbaden 

16.10.19 X   

22. Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen 
Niederlassung Rhein-Main 
Fachbereich CCWZ 
Gutleutstr. 138 
60327 Frankfurt am Main 

16.09.19  X  

23. Landesjagdverband Hessen e.V. (LJV) 
Am Römerkastell 9 
61231 Bad Nauheim 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

24. Landessportbund Hessen e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 4 
60528 Frankfurt/Main 

20.09.19  X  

25. Landesverband der Jüdischen 
Gemeinden in Hessen 
Hebelstraße 6 
60318 Frankfurt/Main 

12.09.19 X   

26. Landrat des Wetteraukreises 
Kommunalaufsicht I/2 
Postfach 10 06 61 
61167 Friedberg 

    



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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27. Landrat des Wetteraukreises 
Sozialvers., Gewerbe, Umwelt I/4 
Postfach 11 40 
63652 Büdingen 

    

28. Magistrat der Stadt Bad Homburg 
Fachbereich Stadtplanung 
Rathausplatz 1 
61348 Bad Homburg v. d. H. 

    

29. Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
Am Sonnenplatz 1 
61118 Bad Vilbel 

    

30. Magistrat der Stadt Frankfurt  
Stadtplanungsamt 
Braubachstr. 15 
60275 Frankfurt am Main 

    

31. Magistrat der Stadt Friedrichsdorf 
Hugenottenstraße 55 
61381 Friedrichsdorf 

15.10.19  X  

32. Magistrat der Stadt Niddatal 
Hauptstraße 2 
61194 Niddatal 

    

33. Magistrat der Stadt Nidderau 
Postfach 11 17 
61123 Nidderau 

09.10.19  X  

34. Magistrat der Stadt Rosbach v. d. H. 
Homburger Str. 64 
61191 Rosbach v. d. H. 

    

35. NABU Karben 
Dr. Hans Hansen, Regina König-
Amann 
Theodor-Heuss-Str. 25 
61184 Karben 

    

36. NABU Karben 
Dr. Karl Schneider 
Erich-Kästner-Straße 12 
61184 Karben 

16.10.19 X  

Sammelstellungnahme 
Nr. 36 
und 

Sylvia Neitzel (BUND OV 
Karben/Niddatal) 

Kirchgasse 24 
61184 Karben 

37. Naturschutzbund Deutschland  
Landesverband Hessen e.V. 
Friedenstr. 26 
35578 Wetzlar 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

38. NRM Netzdienste  
Rhein-Main GmbH 
Solmsstr. 38 
60486 Frankfurt a.M. 

14.10.19 X   

39. Ortsbeirat Klein-Karben 
Christian Neuwirth 
Rathausstraße 24 
61184 Karben 

    

40. OVAG - Oberhessische  
Versorgungsbetriebe AG 
Hanauer Str. 9-13 
61169 Friedberg 

17.10.19 X   



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
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41. Polizeidirektion Friedberg / Prävention 
Herr Rudolf 
Postfach 10 07 64 
61147 Friedberg 

19.09.19 X   

42. Polizeipräsidium Mittelhessen  
Städtebauliche Kriminalprävention 
Frau Eismann 
Postfach 10 07 54 
35337 Gießen 

21.10.19 X   

43. Regierungspräsidium Darmstadt 
Dezernat Siedlungswesen und 
Bauleitplanung III 31.2 
Hilpertstr. 31 
64295 Darmstadt 

28.10.19  X  

44. Regierungspräsidium Darmstadt 
Kampfmittelräumdienst 
Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt 

17.10.19 X   

45. Regionalverband FrankfurtRheinMain 
Poststr. 16 
60329 Frankfurt a.M. 

11.10.19  X  

46. Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH 
Alte Bleiche 5 
65719 Hofheim/Taunus 

14.10.19  X  

47. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
Landesverband Hessen e.V. 
Rathausstr. 56 
65203 Wiesbaden 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

48. Staatliches Schulamt für den  
Hochtaunuskreis und den 
Wetteraukreis 
Mainzer-Tor-Anlage 8 
61169 Friedberg 

01.10.19  X  

49. Staatl. Techn. Überwachung 
Hessen, Hauptverwaltung 
Postfach 20 01 53 
64285 Darmstadt 

    

50. Stadt Karben  
FB 5 
Herr Heinzel / Frau Radetzky 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

51. Stadt Karben  
Ausländerbeirat 
Frau Jetty Sabandar 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

52. Stadt Karben  
Frauenbeauftragte 
Gabriele Davis 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    



Nr. Träger Eingang Anreg. Bemerkungen 
   Ja Nein  
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53. Stadt Karben  
Stadtpolizei 
Herr Peña Bermúdez  
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

54. Stadt Karben  
Seniorenbeirat 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

55. Stadt Karben Liegenschaften 
Herr Leps 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

56. Stadt Karben Tiefbau 
Herr Soborka 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

57. Stadtwerke Karben 
Herr Quentin 
Max-Planck-Str. 21 
61184 Karben 

    

58. Verband Hessischer Fischer e.V. 
Hauptgeschäftsstelle 
Rheinstr. 36 
65185 Wiesbaden 

16.10.19 X  Sammelstellungnahme 
Nr. 36 

59. Wasserversorgungsverband Kaichen-
Heldenbergen-Burg-Gräfenrode 
Herr Drozd 
Hauptstraße 2 
61194 Niddatal 

    

60. Zweckverband für die 
Wasserversorgung des  
Unteren Niddatales – Sitz Karben 
Herr Weber 
Rathausplatz 1 
61184 Karben 

    

61. Bürger 1 
61184 Karben 

02.10.19 X   

62. Bürger 2 
61184 Karben 

09.10.19 X   

63. Bürger 3 
61184 Karben 

14.10.19 X   

 
 


